
Elektronische Überwachung bei Bedrohung, Gewalt oder

Belästigung gemäss Artikel 28c ZGB

7. Tagung des Walliser Netzwerks

gegen häusliche Gewalt

Brig – 8. April 2022

René Duc – Amtsleiter vom Amt für Sanktionen

und Begleitmassnahmen (ASB)
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1950 Sitten

.



Aufgaben vom ASB

Umsetzung des Vollzugs der strafrechtlichen Verurteilungen
der Walliser Justiz (Gerichte, Staatsanwaltschaft) und anderer
Kantone auf Delegation

 Vollzugsbehörde (Art. 15 EGStGB)

 für die Bewährungshilfe zuständige Behörde (Art. 16
EGStGB)
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1-8 mai 2019– info SAPEM

 Ersatzmassnahmen an Stelle der Untersuchungshaft (Art. 237 StPO)

Elektronische Überwachung – SR/VS 343.340

 Kurze Freiheitsstrafe (Art. 79b Abs. 1 lit. a StGB)

 Arbeitsexternat/Arbeits-und Wohnexternat (Art. 79b Abs. 1 lit. b StGB)

 Vollzugsöffnungen – Urlaub/bedingte Entlassung (Art. 75a und 84
StGB)

 Kontakt- und Rayonverbot (Art. 67b StGB)

Strafprozessordnung (Art. 31 EGStPO)

Vollzug (Art. 53 Abs. 3 EGStGB)

Zivilgesetzbuch – Bestimmung über Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen

(Art. 10 und 20a EGZGB)

 Kontakt- und Rayonverbot (Art. 28c ZGB)
 1. Januar 2022
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Zum Schutz gegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen kann die
klagende Person dem Gericht beantragen, der verletzenden Person
insbesondere zu verbieten:

1. sich ihr anzunähern oder sich in einem bestimmten Umkreis ihrer
Wohnungen aufzuhalten

2. sich an bestimmten Orten, namentlich bestimmten Strassen, Plätzen
oder Quartieren, aufzuhalten

3. mit ihr Kontakt aufzunehem, namentlich auf telefonischem, schriftlichem
oder elektronischem Weg, oder sie in anderer Weise zu belästigen

Zivilgesetzbuch– Art. 28 ZGB 

Art. 28b

Art. 28c

1. Das Gericht, das ein Verbot nach der Bestimmung über Gewalt,

Drohungen oder Nachstellungen anordnet, sowie das

Vollstreckungsgericht können auf Antrag der klagenden Person die

Verwendung einer elektronischen Vorrichtung anordnen, die mit der

verletzenden Person fest verbunden ist und mit der ihr Aufenthaltsort

fortlaufend ermittelt und aufgezeichnet werden kann

2. Die Massnahme kann für höchstens sechs Monate angeordnet werden.

Sie kann um jeweils höchsten sechs Monate verlängert werden (…)



Elektronische Überwachung
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https://geo-satis.com/de/
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https://geo-satis.com/de/

Elektronische Überwachung
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Grenzen

Passive Überwachung

• Nur rückwirkend

• Keine Intervention

Überwachung der Lokalisation des Täters

• Keine dynamische Überwachung

• Keine Überwachung des schriftlichen Verkehrs, der Telefonie oder des Emailverkehrs

Zusammenarbeit des Täters notwendig

• Mit der Behörde

• Aufladen und Unterhalt des Materials

Präzision und Kontinuität der Lokalisation

• Abdeckung, Präzision und Übermittlung



Aktive Überwachung
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Dauer der Intervention 
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Bedeutung

Zusätzliches Mittel um die Schutzmassnahmen zu respektieren

Potentielle Abschreckungswirkung

Beweismittel
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Schlussfolgerung

Instrument um die Bedingungen zu kontrollieren

Kein Sicherheitsmittel
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Anzahl Fälle seit dem 1. Januar 2022 ?

Fragen ?


